
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. August 2020  

 
 Nr. 2020/1190  

GAV-Lohnverhandlungen 2021 
Ergebnis 
  

1. Erwägungen 

Nach § 17 des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) vom 25. Oktober 20041) führen die Vertragspartei-
en jährlich Verhandlungen über Lohnanpassungen. Sie berücksichtigen dabei die wirtschaftliche 
und die finanzielle Lage des Kantons sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die jährli-
chen Verhandlungen über die Lohnentwicklung gehören zu den Aufgaben der Gesamtarbeits-
vertragskommission (GAVKO) (§ 10 Buchstabe h GAV). 

Seit Inkrafttreten des GAV wird als Berechnungsgrundlage für die Lohnverhandlungen die mitt-
lere Jahresteuerung herangezogen. Diese hat sich von Juni 2019 bis Mai 2020 leicht negativ 
entwickelt und beträgt -0.1286%. Der Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2020 (114.7 
Punkte) liegt mit 4.2093 Punkten unter dem angewendeten Index (118.9093 Punkte). Der Regie-
rungsrat und die Arbeitnehmervertretung haben die Lohnverhandlungen gemeinsam geführt. 
Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation infolge der Corona-Pandemie, der daraus 
resultierenden Folgen (Zusatzkosten und gleichzeitig erwartete Mindereinnahmen) sowie des 
Vergleichs zur stark betroffenen Wirtschaft und trotz der teilweisen pandemiebedingten Zu-
satzbelastung der Angestellten, haben sich die Vertragsparteien des GAV geeinigt, die Lohnzu-
lage (Teuerungs- und Reallohnzuschlag) und damit die Grundlöhne für das Jahr 2021 unverän-
dert zu belassen. 

Die Lohnzulage beträgt per 1. Januar 2021 auf der Basis des Landesindex der Konsumentenprei-
se vom Mai 1993 (= 100 Punkte) weiterhin 118.9093 Punkte. 

2. Beschluss 

Gestützt auf § 17 GAV 

2.1 Die Grundlöhne für das Staatspersonal, die Lehrpersonen der Volksschule und die 
Mitarbeitenden der Solothurner Spitäler AG bleiben für das Jahr 2021 unverändert. 
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2.2 Die Lohnzulage beträgt für das Staatspersonal, die Lehrpersonen der Volksschulen und 
die Mitarbeitenden der Solothurner Spitäler AG (§ 5 Absätze 1 und 2 GAV) ab 
1. Januar 2021 auf der Basis des Landesindex der Konsumentenpreise vom Mai 1993 
(= 100 Punkte) weiterhin 118.9093 Punkte. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Personalamt (2) 
Departemente (5) 
Staatskanzlei 
Amt für Finanzen 
Gerichtsverwaltungskommission 
Pensionskasse Kanton Solothurn 
Solothurnische Gebäudeversicherung 
Ausgleichskasse des Kantons Solothurn 
IV-Stelle Solothurn 
Solothurner Spitäler AG (5) 
Mitglieder der GAVKO (Versand elektronisch durch Personalamt) 
Vertragsschliessende Personalverbände (Versand elektronisch durch Personalamt) 
Medien (Versand elektronisch durch STK Kommunikation) 


